
Aus der Redaktion

Freispruch für 
Republik-Reporter
Ein ETH-Professor erstattete Anzeige gegen einen Journalisten 
der Republik. Dieser wurde nun in allen Punkten freigespro-
chen.
Von Carlos Hanimann, 25.04.2023

Am Dienstag hat das Bezirksgericht Zürich einen Reporter der Republik 
freigesprochen.

Dem Reporter war vorgeworfen worden, er habe gegen das Gesetz über un-
lauteren Wettbewerb verstossen und üble Nachrede begangen, als er kri-
tisch über das Gebaren eines ETH-Professors geschrieben hatte. Ausser-
dem war ihm vorgeworfen worden, Inhalte aus angeblich geheimen Doku-
menten verö«entlicht zu haben und damit gegen den sogenannten M»aul-
korbä-Artikel verstossen zu haben.

Das Bezirksgericht wies zudem die Zivilklage des ETH-Professors ab und 
sprach für den Reporter eine Entsch1digung in der Höhe von 3’0FFF Uran-
ken. Das Srteil ist noch nicht rechtskr1Vig.

Die »esslatte für die ÖtraCarkeit sei zu Recht hoch, sagte der Richter bei 
der Srteilsbegründung am Dienstagnachmittag. MAn den :org1ngen an der 
ETH gibt es ein grosses Interesse der 2«entlichkeit und insbesondere auch 
der Öteuerzahler.ä

Die Republik begrüsst das Srteil des Bezirksgerichts. jo-jhefredaktorin 
Bettina Hamilton-Irvine spricht von einem MÖieg für die PressefreiheitäK MEs 
ist unsere Aufgabe als vierte Gewalt, »acht kritisch zu hinterfragen und 
auch dort zu recherchieren, wo sonst niemand hinschaut. Snd es ist rich-
tig und wichtig, dass wir unsere Arbeit tun können, ohne dafür bestraV zu 
werden.ä

Zahlreiche Dokumente, über ein Dutzend 
Informantinnen
Im Urühling 5F53 recherchierte Republik-Reporter Elia Blülle über :org1n-
ge an der ETH Zürich. Ein Professor war des Plagiats bezichtigt worden, al-
lerdings arbeitete die ETH den Uall nie transparent auf. Öie stellte xegliches 
wissenschaVliches Uehlverhalten in Abrede, obwohl ihr Hinweise auf ein 
Plagiat vorlagen.

Recherchen der Republik zeigten, dass die ETH nicht nur bei den Plagiats-
vorwürfen eine schlechte Ualle machte. Dem betro«enen Professor waren 
weitere :orwürfe gemacht wordenK Er habe seine Doktoranden ausspio-
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niert und schikaniert. Zudem habe er einige Jahre zuvor eine Qollegin mit 
schweren, aber haltlosen :orwürfen eingedeckt.

Uür die Recherchen sprach Reporter Blülle mit mehr als einem Dutzend In-
formantinnen, die alle direkte Qenntnisse vom Uall hatten. Ausserdem la-
gen ihm zahlreiche schriVliche Belege vorK E-»ails, Sntersuchungsberichte 
und insbesondere der interne Sntersuchungsbericht der ETH.

Gestützt auf diese Informationen verö«entlichte die Republik am 3y. April-
 5F53 den Artikel MEidgenössische To9ische Hochschuleä, in dem über die 
»issst1nde an der Eliteuniversit1t berichtet wurde. Der Professor wurde 
nicht namentlich genannt, auch die (uellen traten anon)misiert auf.

Einige recherchierte :orwürfe gab der Professor zu. Andere stritt er ab. Die 
ETH zog es vor, keine Ötellung zu beziehen, weil die Republik schon früher 
kritisch über die Hochschule berichtet hatte.

Der kritisierte Professor erstattete sp1ter Anzeige gegen Republik-Reporter 
Blülle. Die ÖtaatsanwaltschaV Zürich klagte Blülle darauÜin an. Die :or-
würfeK :erö«entlichung geheimer Dokumente, üble Nachrede und unlau-
terer Wettbewerb.

Willkürlicher «Maulkorb»-Artikel
Dass Journalisten mit Drohungen und Ötrafanzeigen eingeschüchtert wer-
den sollen, gehört zum bedauerlichen Alltag investigativer Arbeit. Dabei ar-
gumentieren »1chtige h1u4g damit, dass ihre Persönlichkeit verletzt, ihr 
Ruf besch1digt worden sei.

Hin  und  wieder  versuchen  kritisierte  Personen  und  Snternehmen, 
die Gerichte zu überzeugen,  dass die xournalistische Recherche ihre 
Wettbewerbsf1higkeit eingeschr1nkt habe. Das ist eine besonders per4-
de :orgehensweise, weil damit wirtschaVliche Interessen Privater über die 
demokratischen Interessen der 2«entlichkeit gestellt werden sollen.

In diesem Uall geht es aber um einen weiteren :orwurf, der als besonders 
krasser :ersuch gewertet werden muss, die verfassungsm1ssig garantierte 
Pressefreiheit einzuschr1nkenK die angebliche :erö«entlichung amtlicher 
geheimer :erhandlungen nach Artikel 58’ im Ötrafgesetzbuch.

Dieser ist besser bekannt als M»aulkorbä-Artikel für Journalistinnen. Dass 
er überhaupt noch e9istiert, ist eigentlich ein Snding. Denn der Ötrafartikel 
scha  einen strafrechtlich geschützten Geheimbereich, wo es keinen ge-
ben sollte oder nur in sehr gut begründeten Ausnahmef1llen K bei ö«ent-
lichen Institutionen, dem Parlament und der :erwaltung. :or allem aber 
bestraV der Artikel nicht die Geheimnisverr1ter, sondern die berbringer 
der BotschaV, die Journalisten.

Immer wieder h1tte der Artikel in der :ergangenheit aus dem Ötrafgesetz-
buch getilgt werden sollen, doch am Ende konnte sich das Parlament nicht 
zu einem ersatzlosen Ötreichen durchringen.

Der Ötrafartikel wird sehr selten und sehr willkürlich eingesetztK Pro Jahr 
wurden in den letzten 3  Jahren laut Polizeistatistik höchstens ’ U1lle 
angezeigt. Allerdings gab es gem1ss der Ötrafurteilsstatistik des Bundes 
seit 5FF  keine einzige :erurteilung aufgrund des umstrittenen M»aul-
korbä-Artikels.

Der Anwalt der Republik hatte am Dienstag vor dem Bezirksgericht auf 
einen Ureispruch pl1diert. Er hatte s1mtliche :orwürfe zurückgewiesenK 
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Der fragliche Professor sei nicht erkennbar, die vorgeworfenen Tatbest1nde 
nicht erfüllt. 

Dieser Argumentation folgte der Einzelrichter Tobias Brütsch am Dienstag-
nachmittag. Das Gesetz über unlauteren Wettbewerb sei nicht anwendbar, 
sagte er bei der mündlichen Srteilserö«nung. Zwar h1tten einzelne Passa-
gen im Te9t der Republik tats1chlich ehrverletzenden jharakter, allerdings 
f1nden sie sich alle im Sntersuchungsbericht der ETH, auf den sich Re-
porter Blülle stützt. »an könne dem Reporter nicht den :orwurf machen, 
er habe selektiv berichtet. M:ielmehr ergibt sich aus dem Sntersuchungs-
bericht, dass der Uührungsstil von Professor H. von verschiedenen Perso-
nen kritisiert wurdeä, sagte Richter Brütsch.

Zum  M»aulkorbä-Artikel  hielt  der  Richter  festK  Öelbst  wenn  es  ei-
nen Geheimhaltungsbeschluss für die entsprechenden Dokumente ge-
geben h1tte, h1tte sich Reporter Blülle im Öinne der Pressefreiheit auf 
Rechtfertigungsgründe stützen können und keine :erurteilung in Qauf 
nehmen müssen.
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